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1. Vorbemerkungen

Ziele der Erstellung von Leitlinien

Die Verçffentlichung von Standards ist ein wichtiges Mittel
der Qualit�tssicherung. Fachverb�nden kommt die Auf-
gabe zu, diese festzulegen und damit spezifische Pr�fsys-
teme, die eine Kontrolle der Erf�llung dieser Standards
erlauben, zur Verf�gung zu stellen. Die Arbeitsgemein-
schaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesell-
schaften [AWMF] legt Standards zur Entwicklung medizi-
nischer Leitlinien fest und koordiniert die Qualit�tsver-
besserung in der Zusammenarbeit zwischen ihren Mit-
gliedsgesellschaften (vgl. AWMF 2001). In Hinblick auf
Klinische Psychologie und Psychotherapie formuliert Pe-

termann (2005, S. 453) folgende Ziele f�r den Einsatz von
Leitlinien:

- “Implementierung von Entscheidungshilfen in der Be-
rufspraxis

- Verminderung von Qualit�tsschwankungen
- Verwendung von Pr�fkriterien in der Qualit�tssiche-

rung
- Sicherstellung und Verbesserung der medizinischen/

psychosozialen Versorgung
- Fçrderung des Wechsels von schulenorientierter hin zu

stçrungs- und problemzentrierter Behandlung
- Verbesserung der Kommunikation zwischen Forschung

und Praxis
- Verbesserte Information der �ffentlichkeit
- Bevorzugung von wissenschaftlich begr�ndeten und

çkonomischen Vorgehensweisen in Diagnostik und
Therapie

- Vermeidung �berfl�ssiger Maßnahmen und Kosten”.

Leitlinien dienen nicht als Ersatz f�r Fachwissen und
praktische Erfahrungen, fortlaufende Supervision und f�r
den Ausbau von Qualifikationen. Ein Praktiker muss �ber
die in einer Leitlinie dargestellte typische Vorgehensweise
hinaus flexibel Sonderf�lle unterscheiden und abweichend
bearbeiten kçnnen. In diesem Sinne kçnnen Leitlinien
nicht die Funktion von Lehrb�chern erf�llen. Sie bleiben
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somit in ihrer Darstellungsform knapp gehalten und ver-
weisen auf die entsprechende Fachliteratur.

In der Neuropsychologie soll die Entwicklung von
Leitlinien insbesondere zu einer Optimierung der Verfah-
rensweisen (Diagnostik, Therapie etc.) und einer Kl�rung
von Schnittstellen zwischen den verschiedenen am Kontakt
mit Patienten und Probanden beteiligten Disziplinen f�h-
ren. So sind Leitlinien beispielsweise zu diagnostischen und
therapeutischen Prozessen, Gutachten und Methodenent-
wicklungen denkbar.

Verfahrensweise einer Leitlinienentwicklung

Die stetigen wissenschaftlichen Ver�nderungen machen
eine periodische �berarbeitung von Leitlinien erforder-
lich. �ber die Vorgabe von Fristen zur G�ltigkeit dieser
Leitlinien wird der Zeitpunkt der Revision festgelegt. Um
sowohl eine hohe Qualit�t als auch gute Praxisanbindung
von Leitlinien zu gew�hrleisten, sollte deren Einf�hrung
und �berpr�fung in Anlehnung an die AWMF-Verfah-
rensweise erfolgen.

Die Entwicklung der Leitlinie
“Neuropsychologische Begutachtung” und
ihre Besonderheiten

F�r die Entwicklung von Leitlinien zu neuropsychologi-
schen Abl�ufen tr�gt die Gesellschaft f�r Neuropsycholo-
gie [GNP] als herausgebender Fachverband die Verant-
wortung und ist f�r die Einhaltung des Implementie-
rungsprozesses und eine zeitgerechte Revision verant-
wortlich. Nach dem In-Kraft-Treten wird diese Leitlinie in
der Zeitschrift f�r Neuropsychologie verçffentlicht. Dar-
�ber hinaus ist beabsichtigt, diese in weiteren Fachorganen
aus den Bereichen Medizin, Versicherungswesen und
Rechtswissenschaft zu publizieren. Eine Anerkennung
durch die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften [AWMF] wird ange-
strebt.

Zwischen Behandlungsleitlinien und den Leitlinien zur
Gutachtenerstellung bestehen große Unterschiede, die in
den Eigenarten und dem Anspruch der neuropsychologi-
schen Begutachtung begr�ndet liegen. Zu den Eigenarten
einer Begutachtung z�hlt, dass die Fragestellungen maß-
geblich �ber rechtliche Rahmenbedingungen bestimmt
werden. Ein Gutachter sollte bei nicht ausreichender
Qualifikation zur Beantwortung dieser Fragen den Auftrag
ablehnen. Das Gutachten als solches hat zahlreiche nor-
mative Anspr�che zu erf�llen: Erf�llung methodischer
G�tekriterien in der eigentlichen Untersuchung, Standards
in der Gutachtenabfassung, Offenlegung der Datenbasis
und Nachvollziehbarkeit der Entscheidungsbildung. Zur
Beurteilung der G�te von Behandlungsleitlinien hingegen
kann die Effektivit�t der dort fixierten Interventionen zur
Erreichung eines definierten und messbaren Zieles her-

angezogen werden. Die Erreichung einer statistischen Va-
lidierung und einer Evidence-Basierung ist bei Begutach-
tungsleitlinien nicht sinnvoll. Die folgende Tabelle gibt den
Ablauf der bisherigen Implementierung der Leitlinie
„Neuropsychologische Begutachtung” wieder.

2. Zielsetzung der Leitlinie

Die Leitlinie “Neuropsychologische Begutachtung” richtet
sich an folgende Zielgruppen:

a. Neuropsychologische Sachverst�ndige
b. Auftraggeber neuropsychologischer Gutachten
c. �rzte, die neuropsychologische Zusatzgutachten ver-

anlassen
d. Juristen, Sachbearbeiter
e. Betroffene, Interessierte, Verb�nde

Tabelle 1
Drei-Stufen-Konzept der Leitlinienentwicklung der AWMF
(2001, S. 14)

1. Stufe
Expertengruppe

Eine repr�sentativ zu-
sammengesetzte Experten-
gruppe der Wissenschaftlich-
Medizinischen Fach-
gesellschaft erarbeitet im
informellen Konsens eine

Leitlinie, die vom Vorstand
der Fachgesellschaft ver-
abschiedet wird.

2. Stufe
Formale Konsensusfindung

Vorhandene Leitlinien der
Stufe 1 werden in einem
der bew�hrten formalen
Konsensusverfahren beraten
und als Leitlinie der Stufe 2
verabschiedet. Formale Kon-
sensusfindungsmethoden
sind nominale Gruppen-
prozesse, Delphimethode und
Konsensuskonferenz. Sie
enthalten eine Diskussion
der Evidenz f�r die verab-
schiedeten Statements. F�r
die Durchf�hrung ist die
Mitarbeit von Methodikern
hilfreich.

3. Stufe
Leitlinien mit allen Elementen
systematischer Erstellung

Der formale Konsensus-
prozess wird durch weitere
systematische Elemente
erweitert:

- Logische Analyse
(klinischer
Algorithmus)

- Evidenzbasierte
Medizin

- Entscheidungsanalyse

- Outcome-Analyse
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Die Leitlinie legt Standards f�r die Erstellung neuropsy-
chologischer Gutachten fest. Dar�ber hinaus vermittelt sie
Informationen �ber die Zielsetzungen und die Aussagef�-
higkeit neuropsychologischer Gutachten und spezifiziert
die Qualit�tskriterien daf�r.

3. Stellenwert neuropsychologischer
Gutachten

Auftraggeber neuropsychologischer Gutachten erwarten,
dass der Neuropsychologe die gegebene Fragestellung dem
rechtlichen Bezugssystem entsprechend und mit ad�quater
wissenschaftlicher Methodik beantwortet. Das Gutachten
soll den Auftraggeber in die Lage versetzen, sachgerechte
Entscheidungen zu f�llen.

Wann ist ein neuropsychologisches
Gutachten indiziert?

Eine neuropsychologische Begutachtung ist immer dann
erforderlich, wenn auf Grund einer Erkrankung oder Ver-
letzung des Gehirns neuropsychologische Funktionsstç-
rungen zu erwarten sind. Neuropsychologische Stçrungen,
das heißt Stçrungen der kognitiven und/oder emotionalen
Funktionen, sind h�ufige Folgen von traumatischen Hirn-
verletzungen, Minderdurchblutungen oder Einblutungen
sowie toxisch-degenerativen, metabolischen, neoplasti-
schen und entz�ndlichen Erkrankungen des Gehirns.
Neuropsychologische Stçrungen f�hren in der Regel zu
Beeintr�chtigungen der Funktionsf�higkeit, Aktivit�t und
Teilhabe, wie sie in der Internationalen Klassifikation der
Funktionsf�higkeit, Behinderung und Gesundheit [ICF]
(Deutsches Institut f�r Medizinische Dokumentation und
Information, 2005) beschrieben werden.

Welche Fragestellung beantwortet ein
neuropsychologisches Gutachten?

Dementsprechend beantworten neuropsychologische
Gutachten Fragen nach dem Ausmaß von Hirnfunktions-
stçrungen in Folge von Erkrankungen oder Verletzungen
des Gehirns. Sie geben Auskunft �ber die Auswirkungen
der Stçrungen auf die berufliche und allgemeine Lebens-
f�hrung sowie die Aktivit�t und die Teilhabe in verschie-
denen Lebensbereichen. Außerdem kçnnen sie zu thera-
peutischen beziehungsweise rehabilitativen Mçglichkeiten
und Fragen bez�glich der Wiedereingliederung und Pro-
gnose Stellung nehmen.
Die klinische Neuropsychologie verf�gt �ber wissen-
schaftlich anerkannte Verfahren, die eine differenzierte
und realistische Einsch�tzung der Sch�digungsfolgen er-
lauben. Der Gutachter sollte sich bei der Planung und
Durchf�hrung der Untersuchung sowie in den abschlie-
ßenden Aussagen des Gutachtens an den Grunds�tzen
eines bio-psycho-sozialen Verst�ndnisses der funktionalen
Gesundheit im Sinne der ICF (Ressourcen- und Defizit-
orientierung) orientieren. Die Anlehnung an die ICF ist bis
dato nur soweit mçglich, wie es die Fragestellungen, ge-
setzlichen Vorschriften und vertraglichen Vereinbarungen
des Auftraggebers zulassen.

Das neuropsychologische Gutachten im
Rahmen der Gesamtbegutachtung

Bei der Beantwortung der Fragestellung sind �berschnei-
dungen zu Nachbardisziplinen zu beachten. Neurologische
und neurochirurgische Gutachter stellen mit Hilfe neuro-
logischer Untersuchungsverfahren, bildgebender Verfah-
ren und weiterer apparativer Zusatzuntersuchungen den
Umfang und das Ausmaß pathologischer Strukturver�n-
derungen des ZNS und deren somatische Folgen fest.
Strukturelle Ver�nderungen und neurologische Diagnosen
kçnnen zwar auf Einschr�nkungen der Teilhabe hinweisen,
sie stellen jedoch keine Beschreibung der mçglichen De-
fizite in der beruflichen bzw. allgemeinen Lebensf�hrung
und Teilhabe des Probanden dar. Um diese und mçgliche
weiter verf�gbare Ressourcen zu erfassen, ist also zun�chst
eine dem Einzelfall angemessene Diagnostik neuropsy-
chologischer Funktionen erforderlich (vgl. BAR, 2004). In
einem weiteren Schritt lassen sich daraus die Auswirkun-
gen auf die Teilhabe ableiten. Dabei ist zu beachten, dass
neuropsychologische Funktionsstçrungen auch ohne
nachweisbare morphologische Ver�nderungen mçglich
sind.

Psychiatrische Gutachter klassifizieren auf der Basis
der Exploration, der erhobenen Anamnese, weiterer Ver-
laufsangaben und apparativer Zusatzuntersuchungen vor-
handene psychische Symptome, um zu einer Diagnose der
psychischen Krankheit zu gelangen. Die kognitiven und
emotionalen Auswirkungen zerebraler Funktionsstçrun-

Tabelle 2
Zeitplanung der Leitlinienentwicklung “Neuropsychologische
Begutachtung”

1.Stufe - Einsetzung der Expertengruppe durch
die GNP

10/2005

- Votum des Vorstandes

2.Stufe - Diskussion in der Mailingliste
(forum@gnp.de) und in Diskussions-
foren (z.B. Arbeitskreise, Regional-
gruppen)des Verbandes

9/2007

- Stellungnahmen von Fachverb�nden 4/2008

- Abschluss durch Verçffentlichung einer
�berarbeiteten Endfassung

1/2009
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gen sind damit jedoch noch nicht psychometrisch objekti-
viert. Ohne eine psychometrische Objektivierung des ko-
gnitiven Funktionsniveaus und eine auf statistische Nor-
men bezogene Einordnung emotionaler Funktionen kçn-
nen weder der neurologische beziehungsweise neurochir-
urgische, noch der psychiatrische Gutachter allein eine
angemessene Antwort auf die Frage nach den Auswirkun-
gen von Stçrungen oder Sch�digungen des Gehirns auf

- hçhere kognitive Funktionen
- das emotionale Erleben und
- das Verhalten
- die daraus resultierenden Ver�nderungen in der ge-

samten Lebensf�hrung und
- damit die Teilhabe am gesellschaftlichen und berufli-

chen Leben

geben.

Die von den Nachbardisziplinen beschriebenen Sch�di-
gungen und Beeintr�chtigungen des Gehirns und deren
Diagnosen greift der neuropsychologische Gutachter auf,
um die Funktionseinschr�nkungen hinsichtlich ihres Aus-
maßes mit Hilfe psychometrischer Verfahren zu quantifi-
zieren. Um konkrete Aussagen �ber die individuell reali-
sierbaren Aktivit�ten und Leistungen zur Teilhabe zu er-
stellen, beachtet der neuropsychologische Gutachter
grunds�tzlich einen ganzheitlichen Ansatz, auch im Sinne
der ICF. Dieses Vorgehen geht �ber das Erkennen eines
krankhaften oder behindernden Zustandes hinaus. Auch
die wechselseitigen Beziehungen zwischen den Gesund-
heitsproblemen einer Person und ihren Kontextfaktoren,
also der gesamte Lebenshintergrund, sind zu ber�cksich-
tigen.

Die kognitiven und emotionalen Funktionen einer
Person werden in Relation zu Leistungen unterschiedlicher
relevanter Bezugsgruppen gesetzt. Damit kann die Frage
beantwortet werden, in wie weit die Person all das tun kann,
was von einem Menschen ohne Gesundheitsprobleme er-
wartet wird. Wissenschaftlich fundierte Theorien der Psy-
chologie zur Funktionsweise kognitiver Leistungen und des
emotionalen Erlebens erlauben dar�ber hinaus, die ob-
jektivierten Einschr�nkungen hinsichtlich ihrer Auswir-
kungen auf die Teilhabe zu bewerten.

Diese normative und theoretische Einordnung neuro-
psychologischer Funktionsstçrungen erfolgt in Bezug auf
den individuellen Lebenshintergrund der zu begutachten-
den Person. Je nach Auftraggeber, vertraglichen Verein-
barungen und gesetzlichen Vorschriften hat der Gutachter
nicht nur die beruflichen Rahmenbedingungen zu ber�ck-
sichtigen, sondern muss dar�ber hinaus die Vorerkran-
kungen, die individuelle Lebensf�hrung eines Menschen
und die umfassenden psychosozialen Gegebenheiten, die
nicht Teil des Gesundheitsproblems sind, wie Alter, Ge-
schlecht, Bew�ltigungsstil, Persçnlichkeit, Bildung, Fami-
liensituation und sonstige Ressourcen, in die gutachterliche
Beurteilung einbeziehen.

4. Auftraggeber

Auftr�ge neuropsychologischer Gutachten entstammen
vorwiegend unterschiedlichen Rechtsbereichen der sozia-
len Sicherungssysteme der Bundesrepublik Deutschland.
Dazu z�hlen u.a. private und gesetzliche Versicherungen,
die Versorgung nach dem Schwerbehindertengesetz, das
soziale Entsch�digungsrecht und das Beamtenversor-
gungsgesetz. Außerdem werden neuropsychologische
Gutachten auch bei Fragen nach der Verhandlungsf�hig-
keit im Strafprozess, bei Fragen nach der Gesch�ftsf�hig-
keit und Testierf�higkeit sowie bei Fragen der Fahrtaug-
lichkeit von Gerichten, Staatsanwaltschaften oder Behçr-
den in Auftrag gegeben.

Der Weg der Auftragsvergabe verl�uft h�ufig �ber
einen neurologischen oder neurochirurgischen Gutachter.
Dieser stellt bei der Bearbeitung seines Gutachtens die
Erfordernis eines neuropsychologischen Gutachtens fest
und veranlasst bei dem Auftraggeber eine zus�tzliche
neuropsychologische Begutachtung. H�ufig schl�gt er
schon einen geeigneten Neuropsychologen als Sachver-
st�ndigen vor. Der neuropsychologische Gutachter hat
darauf zu achten, dass er namentlich, schriftlich vom Auf-
traggeber als Sachverst�ndiger benannt und mit der Er-
stellung des Gutachtens beauftragt ist. Ausnahmen hiervon
sind nur dann mçglich, wenn der Auftrag an den neurolo-
gischen, arbeitsmedizinischen oder neurochirurgischen
Gutachter ausdr�cklich die Genehmigung enth�lt, ohne
R�cksprache mit dem Auftraggeber (z. B. private Unfall-
versicherung) weitere erforderliche Gutachten einholen zu
kçnnen. Auch in diesem Falle ist der Auftraggeber dar�ber
zu informieren, dass ein neuropsychologisches Gutachten
auf Veranlassung des entsprechenden Sachverst�ndigen
(z. B. neurologischer Gutachter) erstellt wird.

Ein in letzter Zeit h�ufig gew�hlter Vergabeweg neu-
ropsychologischer Gutachten erfolgt direkt vom Auftrag-
geber an den neuropsychologischen Sachverst�ndigen.
Dabei kçnnen neurologische und neuropsychologische
Gutachter zeitgleich vom Auftraggeber beauftragt werden.
Es kommt jedoch auch vor, dass nur neuropsychologische
Gutachten in Auftrag gegeben werden. Dann hat der neu-
ropsychologische Sachverst�ndige vorab zu pr�fen, ob die
in den Akten vorhandene medizinische Diagnostik f�r
seine Bearbeitung ausreicht oder ob zus�tzlich ein neuro-
logisches Gutachten ebenfalls erforderlich ist.

Grunds�tzlich sollte f�r jedes erforderliche Fachgebiet
ein eigenes Gutachten erstellt werden. Jeder Gutachter ist
gehalten, die Einsch�tzung einer vorliegenden Sch�digung
und deren Auswirkungen auf seinem Fachgebiet entspre-
chend der gesetzlichen Voraussetzungen, z.B. MdE, GdB,
Invalidit�t etc., vorzunehmen. Ein vom Auftraggeber be-
nannter berichterstattender Gutachter fasst in seinem
„Hauptgutachten“ alle Gutachten zusammen und kommt
unter W�rdigung der zus�tzlichen Fachgutachten zu einer
Einsch�tzung der Gesamtsch�digung. Dabei setzt sich die
Einsch�tzung des Gesamtschadens nicht als Addition aus
den Einsch�tzungen der Einzelgutachten zusammen. Bei
der gesetzlichen Unfallversicherung ist z.B. h�ufig ein
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Unfallchirurg, der auch als Durchgangsarzt t�tig ist, der
berichterstattende Gutachter. Alle weiteren von ihm ver-
anlassten Fachgutachten sind zus�tzliche Gutachten, die
gleichrangig zu werten sind.

Die Fragen, die mit Hilfe eines neuropsychologischen
Gutachtens beantwortet werden sollen, beziehen sich auf
das Vorhandensein und das Ausmaß von kognitiven Leis-
tungsstçrungen und auf Ver�nderungen des emotionalen
Erlebens nach einer Erkrankung oder einer Verletzung des
Gehirns. Dar�ber hinaus wird h�ufig eine Einsch�tzung der
Prognose und der Rehabilitationsmçglichkeiten angefor-
dert. Je nach Auftraggeber sind die Fragen in Bezug auf alle
Lebensbereiche des Probanden (z. B. Schwerbehinderten-
gesetz) oder im Bezug auf seine berufliche T�tigkeit (z. B.
private Berufsunf�higkeitsversicherung) oder im Bezug
auf spezielle Situationen, etwa im Strafprozess, zu beant-
worten. Der Gutachter muss die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen, die der vom Auftraggeber formulierten spezi-
fischen Fragestellung zugrunde liegen, kennen und bei der
Erstellung seines Gutachtens beachten.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind in Tabelle 3
dargestellt. Die in der Tabelle aufgef�hrten Abk�rzungen
finden sich in der nachfolgenden �bersicht erkl�rt.
In aller Regel werden Gutachten in freier Form erstattet.
Sie basieren auf den vom Auftraggeber zur Verf�gung ge-
stellten Akten, einer Exploration, einer Anamnese und
gegebenenfalls Fremdanamnese sowie auf einer umfang-
reichen neuropsychologischen Funktionsdiagnostik und
der Beschreibung von sozialmedizinischen Auswirkungen
bestehender Funktionsdefizite auf das berufliche und pri-
vate Leben. Ein neuropsychologisches Gutachten sollte ein
freies, gegebenenfalls wissenschaftlich begr�ndetes Gut-
achten sein, weil die Darstellung komplexer neuropsycho-
logischer Sachverhalte in einem Formulargutachten nicht
mçglich ist. Sollte ein neuropsychologisches Formulargut-
achten in Auftrag gegeben werden, ist dem neuropsycho-
logischen Gutachter zu empfehlen, den Auftrag f�r ein
freies neuropsychologisches Gutachten vom Auftraggeber
anzufordern.

Finale und kausale Gutachten

In Abh�ngigkeit vom gesetzlichen Bezugsrahmen des
Auftraggebers lassen sich finale von kausalen Gutachten
unterscheiden.

Bei finalen Gutachten ist festzustellen, ob neuropsy-
chologische Funktionsstçrungen vorliegen und welche
Auswirkungen diese auf die berufliche und soziale Le-
benssituation haben. Die Ursache der zugrunde liegenden
Gesundheitsstçrung ist f�r die Beurteilung bedeutungslos.
Finale Begutachtungen sind bei Fragen nach der Ge-
sch�ftsf�higkeit, der Schuldf�higkeit, der Verhandlungsf�-
higkeit und der Eignung zum F�hren eines Kraftfahrzeuges
zu erstellen. Finale Gutachten werden auch von der ge-
setzlichen Rentenversicherung, den Krankenversicherun-
gen, den Pflegeversicherungen und bei Begutachtungen

nach dem Beamtenrecht und Schwerbehindertengesetz
angefordert.

Bei einer kausalen Begutachtung ist auch zu beurteilen,
auf welche Ursachen eine Gesundheitsstçrung bzw. im
Falle einer neuropsychologischen Begutachtung eine
Funktionsstçrung zur�ckzuf�hren ist. Die Frage nach der
Ursache einer Funktionsstçrung wird z. B. relevant, wenn
ein Gutachten f�r eine gesetzliche oder private Unfallver-
sicherung oder f�r eine Haftpflichtversicherung zu erstel-
len ist.

Bei kausalen Begutachtungen sind unterschiedliche
juristische Theorien zu beachten. Unterschieden werden
die Relevanz-, die Ad�quanz- und die �quivalenztheorie.
Die Relevanztheorie wird auch die Theorie der wesentli-
chen Bedingung genannt. Wenn eine Erkrankung oder ein
Unfall wesentlich geeignet war, eine vorliegende Funkti-
onsstçrung hervorzurufen, ist nach dieser Theorie diese
Erkrankung oder dieser Unfall als einzige Ursache f�r die
Funktionsstçrung anzusehen. Andere Einflussgrçßen, die
bei der Entstehung der vorliegenden Stçrungen von ge-
ringerer Bedeutung sind, werden nicht in die Bewertung
der Schadensfolgen einbezogen. Diese unerheblichen Ur-
sachen (z. B. Vorerkrankungen, “Unfall als Regressions-
angebot”) m�ssen benannt werden. So weit leistbar, bedarf
es einer wissenschaftlichen Begr�ndung, warum diese als
nicht-wesentlich f�r das beschriebene Stçrungsbild be-
wertet werden (vgl. BSG-Urteil vom 09.05.2006, B 2 U 26/
04 R). Die Relevanztheorie, in der es keine Aufteilung von
Kausalit�ten gibt, gilt im Sozialrecht.

Im Gegensatz dazu wird bei der im Zivilrecht geltenden
Ad�quanztheorie jedes Ereignis als ad�quat kausal ange-
sehen, das geeignet ist, eine Schadensfolge hervorzurufen.
Bei der gutachterlichen Beurteilung hat deshalb eine Ge-
wichtung der einzelnen gesundheitssch�digenden Faktoren
zu erfolgen. Die Ad�quanztheorie findet bei der privaten
Unfallversicherung und der Haftpflichtversicherung An-
wendung. Die Versicherungen werden nur den Anteil der
Gesundheitsstçrung entsch�digen, der auf die Ursache, die
Gegenstand der Versicherung ist (z. B. Unfall), zur�ckge-
f�hrt werden kann. Der Anteil der Gesundheitsstçrung,
der auf den Einfluss anderer Ursachen zur�ckzuf�hren ist
(z. B. Krankheit), wird dagegen nicht entsch�digt.

Nach der �quivalenztheorie, die im Strafrecht zur
Anwendung kommt, ist eine Handlung dann Ursache einer
Straftat, wenn ohne diese Handlung im vorliegenden
Ausmaß und zum gegebenen Zeitpunkt es nicht zu diesem
konkreten Erfolg (der Straftat) gekommen w�re. Die
�quivalenztheorie, die der neuropsychologischen Begut-
achtung selten zu Grunde liegt, entspricht dem naturwis-
senschaftlichen Kausalit�tsverst�ndnis.
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5. Anforderungen an einen
neuropsychologischen Gutachter

Qualifikation des Gutachters

Es werden sowohl Anforderungen an das neuropsycholo-
gische Fachwissen als auch Kenntnisse zu den rechtlichen
Rahmenbedingungen der Sachverst�ndigent�tigkeit ge-
fordert.

Neuropsychologisches Fachwissen

F�r die sachgerechte Erstellung eines neuropsychologi-
schen Gutachtens sind eingehende Kenntnisse und Erfah-
rungen in der klinischen Neuropsychologie erforderlich.
Daher sollte der neuropsychologische Gutachter das Di-
plom in Psychologie bzw. in Zukunft einen vergleichbaren
Master Abschluss haben und als Klinischer Neuropsycho-
loge GNP anerkannt sein. Das Zertifikat Klinischer Neu-
ropsychologe GNP wird von der Gemeinsamen Kommis-
sion Klinische Neuropsychologie [GKKN]1 mitgetragen.
Damit wird neben einer Hochschulausbildung in Psycho-
logie, die zu wissenschaftlichem Denken und Arbeiten
ausbildet, auch eine mehrj�hrige berufsbegleitende curri-
culare Qualifikation mit entsprechender Berufserfahrung
in der Auswahl, Anwendung, Auswertung und Interpreta-
tion neuropsychologischer Methoden sichergestellt. Die
Bundespsychotherapeutenkammer griff dieses Curriculum
auf und formulierte entsprechende Anforderungen in der
Masterweiterbildungsordnung (BPTK, 2006), welche
mittlerweile von den meisten L�nder-Psychotherapeuten-
kammern umgesetzt werden.

Zu Ausbildungszwecken kann unter Supervision eines
Klinischen Neuropsychologen GNP auch ein entsprechend
qualifizierter Weiterbildungskandidat in die Erstellung von
Gutachten einbezogen werden. Der zust�ndige Supervisor
dokumentiet mit seiner Unterschrift, dass er auf Grund
eigener Urteilsbildung mit dem Inhalt des Gutachtens
�bereinstimmt und daf�r verantwortlich zeichnet. F�r
langj�hrig t�tige Neuropsychologen mit Approbation als
Psychologischer Psychotherapeut und fachbezogener
Lehrerfahrung bietet der Fachverband die Mçglichkeit
einer Anerkennung als “Supervisor GNP”.

An den neuropsychologischen Gutachter werden fol-
gende Anforderungen gestellt: Er muss neuropsychologi-
sche Befunde sachgerecht erheben und diese unter Be-
r�cksichtigung der sonstigen ihm zug�nglich gemachten
Informationen auf der Basis neuropsychologisch-wissen-
schaftlicher Erkenntnis und entsprechend spezifischen
Erfahrungswissens bewerten kçnnen. Die Aufgabe des
Gutachters besteht in der Feststellung quantitativer und

qualitativer Beeintr�chtigungen neuropsychologischer
Funktionen. Je nach Fragestellung des Auftragsgebers sind
sozialrechtliche Bewertungen vorzunehmen und zus�tzlich
auch die psychosozialen Folgen f�r die Teilhabe einzu-
sch�tzen sowie Aussagen zur Prognose und zu Interventi-
onsmçglichkeiten zu treffen.

Wissen zu den restlichen Rahmenbedingungen der
Sachverständigentätigkeit

Mit seiner Fachkunde ber�t der Gutachter den Auftrag-
geber (z. B. private Versicherungsgesellschaft, Gericht,
Sozialversicherungstr�ger oder Verwaltungsbehçrde), der
seinerseits mit Hilfe dieser Informationen eine Entschei-
dung, z.B. �ber einen Sozialleistungsanspruch oder die Fi-
nanzierung weiterer Behandlungsschritte, zu f�llen hat.
Hierzu muss der Gutachter auch die in den verschiedenen
Versicherungs- und Rechtsbereichen geltenden unter-
schiedlichen Maßst�be kennen. Der Gutachter muss auch
die mit dem allgemeinen Sprachgebrauch nicht immer
�bereinstimmenden Definitionen juristischer Termini
kennen. Dies gilt z.B. f�r Begriffe wie Berufs-, Erwerbs-,
Arbeitsunf�higkeit etc..

Um die Verwertbarkeit des Gutachtens sicher zu stel-
len, sollte sich der Gutachter bei Unklarheiten direkt an
den Auftraggeber wenden. Damit lassen sich unnçtige
Missverst�ndnisse zwischen Sachbearbeitern der Versi-
cherungen bzw. der Sozialversicherungstr�ger und Juristen
auf der einen und Neuropsychologen auf der anderen Seite
vermeiden.

Unparteilichkeit und Unabhängigkeit

Der neuropsychologische Gutachter ist weder Interessen-
vertreter des Auftraggebers noch des Probanden. Er ist
immer zu einer neutralen und unparteiischen Aufkl�rung
der Sachverhalte verpflichtet (Sachaufkl�rung) und tr�gt
so dazu bei, Entscheidungen anderer vorzubereiten. Un-
abh�ngigkeit ist z.B. nicht mehr gegeben, wenn der Gut-
achter mit dem zu Begutachtenden verwandt, verschw�-
gert, befreundet ist oder ein n�herer Bekanntschaftsgrad
besteht beziehungsweise in der Vergangenheit bestand. Bei
Gerichtsgutachten sollte im Zweifelsfall der Sachverst�n-
dige derartige Umst�nde dem Gericht gegen�ber offen-
baren und dessen Entscheidung �ber eine Entbindung von
der Beauftragung abwarten.

Bedeutung der vom Auftraggeber gestellten
Fragen

Der Gutachter hat nur die gestellten Fragen zu beantwor-
ten. Er muss daher schon bei Annahme des Gutachtens
pr�fen, ob die Fragen verst�ndlich, vollst�ndig, eindeutig
und der Sache angemessen sind und er f�r die Beantwor-

1 Die GKKN wird gebildet von der Deutschen Gesellschaft f�r
Neurologie [DGN], dem Berufsverband Deutscher Psycho-
loginnen und Psychologen [BDP], der Deutschen Gesellschaft
f�r Psychologie [DGfPs] und der Gesellschaft f�r Neuropsy-
chologie [GNP].
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tung der Fragen kompetent ist. Im Zweifelsfall ist dem
Auftraggeber eine Pr�zisierung oder Erg�nzung der Fra-
gestellung vorzuschlagen. �nderungen, Erg�nzungen oder
K�rzungen der Fragestellungen sollten generell und ins-
besondere bei Gerichtsgutachten nur nach Absprache mit
dem Auftraggeber erfolgen. Fallen Teile der Fragen in ein
anderes Fachgebiet, so ist beim Auftraggeber die Erlaubnis
f�r die Beauftragung eines Zusatzgutachtens einzuholen.
Sollte der Auftrag nicht in den Kompetenzbereich des
Neuropsychologen fallen, gilt es, dies dem Auftraggeber
mitzuteilen und den Gutachtenauftrag zur�ckzugeben.

Schweigepflicht und Datenschutz

In der Regel ist f�r die Weitergabe von Befunden an Dritte
die schriftliche Einwilligung als „Entbindung von der
Schweigepflicht“ erforderlich. F�r das gerichtliche Gut-
achten ist die Entbindung von der Schweigepflicht durch
die Wahrnehmung des Untersuchungstermins durch den
Probanden schon gegeben. F�r alle anderen Gutachten
sollte immer eine schriftliche Schweigepflichtsentbindung
vorliegen. Nimmt der Proband ausdr�cklich Informationen
von der Weitergabe aus, darf der Gutachter diese auch
nicht in seinem Gutachten verwenden. Sind diese Er-
kenntnisse jedoch f�r die Beantwortung der Fragestellung
notwendig, so muss der Gutachter den Auftrag mit Verweis
auf die Schweigepflicht gegebenenfalls zur�ckgeben. Plant
der Gutachter, Untersuchungsbefunde oder Angaben des
Probanden einzubeziehen, die außerhalb des Begutach-
tungsprozesses erhoben wurden, muss der zu Begutach-
tende dem ausdr�cklich zustimmen. Der Gutachter sollte
dem Auftraggeber nur Informationen mitteilen, die zur
Beantwortung der Fragestellung relevant sind.

Eigenverantwortlichkeit

Der Gutachter hat das Gutachten grunds�tzlich selbst zu
erstellen und zu verantworten. Dies schließt die Beteili-
gung von Hilfskr�ften in Vorbereitung und Abfassung des
Gutachtens, z.B. unter Ausbildungsaspekten, nicht aus
(vgl. § 407a Abs. 2 ZPO). Handelt es sich nicht um Hilfs-
dienste von untergeordneter Bedeutung (standardisierte
Testauswertung, Schreibarbeiten etc.), sind der Name des
Mitarbeiters und der Umfang seiner T�tigkeit anzugeben.

Bei gerichtlichen Verfahren wird der Gutachter durch
den Beweisbeschluss persçnlich, d.h. namentlich, als
Sachverst�ndiger bestellt und zur �bernahme des Gut-
achtens verpflichtet (§§ 407 Abs. 1, 411 Abs. 3 ZPO, 75
Abs. 1 StPO). Diesen Auftrag darf der bestellte Sachver-
st�ndige nicht auf eine andere Person �bertragen. Außer-
halb gerichtlicher Gutachten besteht grunds�tzlich keine
�bernahmepflicht, sofern die Gutachtert�tigkeit keine
dienst- beziehungsweise arbeitsvertraglich geschuldete
Leistung des Gutachters darstellt. Macht der bestellte
Gutachter glaubhaft, dass die gestellten Fragen außerhalb
seines persçnlichen Kompetenzbereiches liegen, wird das

Gericht ihn von dem Auftrag entbinden. Ist der Gutachter
aufgrund von Zeitmangel oder Arbeits�berlastung nicht in
der Lage, das Gutachten in angemessener Zeit zu erstatten,
so kann das Gericht den Auftrag zur�ckziehen.

Haftung des Gutachters

Eine Schadensersatzpflicht des Gutachters kann sich aus
zwei Gr�nden ergeben: Haftung wegen Verletzung einer
Vertragspflicht und wegen Haftung aus Delikt oder uner-
laubter Handlung (§§ 823 ff. BGB). Zivilrechtliche Haf-
tungsanspr�che des Auftragsgebers oder des Probanden an
den Gutachter setzen eine schuldhaft, d. h. vors�tzlich oder
fahrl�ssig (§ 276 BGB), herbeigef�hrte objektive Pflicht-
verletzung des Gutachters und einen dadurch verursachten
Schaden voraus. Die Beweislast liegt grunds�tzlich beim
Anspruchssteller. Der Haftungsumfang erstreckt sich auf
materielle und bei Gesundheitssch�den auch immaterielle
Schadensfolgen. Die Verj�hrungsfrist betr�gt f�r beide
Haftungsgrundlagen nach Kenntnisnahme des Sachver-
haltes 3 Jahre zum Jahresende (n�heres siehe §§ 195, 199
BGB n. F.).

F�r den gerichtlich bestellten Sachverst�ndigen besteht
eine spezielle gesetzliche Haftungsgrundlage (§ 839a
BGB). Danach hat er f�r (Vermçgens-) Sch�den einzu-
stehen, die einem Verfahrensbeteiligten durch ein vor-
s�tzlich oder grob fahrl�ssig erstelltes unrichtiges Gutach-
ten als Grundlage einer gerichtlichen Entscheidung ent-
standen sind. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit eines
Gutachters kann sich nur aus gravierenden Gr�nden er-
geben: vors�tzliche Falschaussage (§ 153 StGB), vors�tzli-
cher Meineid oder fahrl�ssiger Falscheid (§§ 154 und 163
StGB), vors�tzliche Verletzung der Schweigepflicht (§ 203
StGB), vors�tzliche/fahrl�ssige Kçrperverletzung
(§§ 223 ff. und 229 StGB), vors�tzliche Freiheitsberaubung
(§ 239 StGB), vors�tzlicher Betrug (§ 263 StGB), vors�tz-
liche Untreue (§ 266 StGB), vors�tzliche Bestechlichkeit
im gesch�ftlichen Verkehr (§ 299 StGB) und Vorteilsan-
nahme/Bestechlichkeit (§§ 331 und 332 StGB). Verstçße
f�hren zu strafrechtlichen Ermittlungsverfahren und ge-
gebenenfalls zu einer Verurteilung zu Geld- und/oder
Freiheitsstrafen.

Termingerechte Erstellung

F�r jedes Gutachten ist eine ad�quate Bearbeitungszeit zu
beachten. Eine zu lange Frist zwischen Untersuchung des
Probanden und Abfassung des Gutachtens kann zur An-
fechtung des Gutachtens f�hren, z. B. wegen mçglicher
zwischenzeitlicher Ver�nderung des Gesundheitszustan-
des. Das Gericht setzt eine Frist. Wird diese Frist nicht
eingehalten, kann das Gericht eine Nachfrist setzen. Wird
diese wiederum nicht eingehalten, so kann vom Gericht ein
Bußgeld verh�ngt werden.
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6. Prozess der neuropsychologischen
Begutachtung

Der Prozess der neuropsychologischen Begutachtung be-
ginnt mit der Pr�fung der Fragestellung und der �ber-
nahme des Gutachtenauftrags und endet mit der ad�quaten
Liquidation. Im Folgenden werden die einzelnen Stufen
des Begutachtungsprozesses im �berblick dargestellt.
Ausf�hrlichere aktuelle Darstellungen der Methodik der
neuropsychologischen Begutachtung finden sich bei Hartje
(2004), Wilhelm & Roschmann (2007), Neumann-Zielke,
Roschmann & Wilhelm (im Druck).

Prüfung der Fragestellung und Übernahme
des Gutachtenauftrags

Der neuropsychologische Gutachter hat zun�chst zu kl�-
ren, ob er die Fragestellung mit neuropsychologischen
Methoden beantworten kann. Auch die Rahmenbedin-
gungen des Gutachtenauftrags sind zu �berpr�fen und bei
Bedarf mit dem Auftraggeber zu spezifizieren. Wichtige
Aspekte der Rahmenbedingungen sind:

- namentliche Benennung des neuropsychologischen
Gutachters

- Vorliegen ausreichender Akteninformationen
- Kosten�bernahmeerkl�rung des Auftraggebers und

Festlegen der Honorarregelung
- zeitlicher Rahmen f�r die Gutachtenerstattung.

Eine sorgf�ltige Pr�fung der Fragestellung und der
Rahmenbedingungen f�r die Gutachtenerstellung vor
�bernahme des Gutachtenauftrags tr�gt entscheidend zur
Vermeidung von Missverst�ndnissen und Problemen bei
und stellt die Grundlage f�r eine hohe Qualit�t des Gut-
achtens und die Zufriedenheit des Auftraggebers dar. Der
angefragte neuropsychologische Gutachter sollte den
Gutachtenauftrag mçglichst umgehend ohne zeitliche
Verzçgerung pr�fen.

Aktenstudium und Planung der
Untersuchung

Das Studium der vorliegenden Akten, insbesondere der
relevanten medizinischen, psychologischen und weiteren
Informationen, ist ein erster wichtiger Schritt der inhaltli-
chen Bearbeitung des Gutachtenauftrags. Die Akten-
inhalte, vor allem die Angaben zur medizinischen Diagnose
und zum Behandlungsverlauf sowie zu neuropsychologi-
schen Voruntersuchungen und Vorbefunden, sind die
Grundlage f�r das Erstellen vorl�ufiger Hypothesen und
eine vorl�ufige Auswahl neuropsychologischer Untersu-

chungsverfahren. Bei der Planung der Untersuchung sollte
auf einen zeitlich effektiven Untersuchungsablauf und eine
gute Abstimmung mit anderen Untersuchungen geachtet
und eine �berforderung des Probanden vermieden wer-
den.

Einbestellung des Probanden

Der Proband wird, in der Regel mindestens 14 Tage vorher,
schriftlich zu dem Untersuchungstermin eingeladen. Er
sollte hierbei aufgefordert werden, von ihm bençtigte Seh-
und Hçrhilfen und die derzeit eingenommenen Medika-
mente mitzubringen. Je nach Bedarf sollte auch eine nahe
stehende Person f�r die Erhebung fremdanamnestischer
Daten eingeladen werden und bei Fremdsprachigkeit ein
Dolmetscher. Die Auswahl eines Dolmetschers ist mit dem
Auftraggeber abzusprechen.

Durchführung der Untersuchung

In der Interaktion mit dem Probanden ist es f�r den Gut-
achter wichtig, dem zu Begutachtenden mit einem
freundlichen Verhalten zu begegnen, um eine positive Ar-
beitsatmosph�re zu schaffen. Dem Gutachter sollte be-
wusst sein, dass es zu erheblichen Verf�lschungstendenzen
z.B. im Sinne von Aggravation auf Seiten des Probanden
f�hren kann, wenn dieser das Verhalten des Gutachters als
unfreundlich oder ablehnend wahrnimmt. Zu Beginn der
Exploration sollte eine Erl�uterung des Gutachtenauftrags
durch den Gutachter erfolgen. Der Proband ist insbeson-
dere darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Begutach-
tung keine Schweigepflicht des Psychologen gegen�ber
dem Auftraggeber besteht. Weiterhin sollte der Proband
angehalten werden, sein optimales Leistungsverhalten zu
zeigen.
Bei der Durchf�hrung der Untersuchung werden ver-
schiedene Informationsquellen herangezogen:

- Exploration des Probanden und Erhebung der Ana-
mnese

- Verhaltensbeobachtung durch den Untersucher
- spezifische neuropsychologische Testverfahren und
- Fremdanamnese durch Befragung einer dem Proban-

den nahe stehenden Person, falls dies f�r eine ad�quate
Beantwortung der Fragestellung notwendig erscheint.

Im Grundsatz sind die Informationen aus den verschiede-
nen Quellen gleich bedeutsam und gleichrangig. Die Ver-
l�sslichkeit der einzelnen Informationen und ihre Bedeu-
tung f�r die Beantwortung der Fragestellung sind im Ein-
zelfall zu bewerten.

Bei der Auswahl neuropsychologischer Testverfahren
sind die f�r die Fragestellung wichtigen neuropsychologi-
schen Funktionen mit den jeweils spezifischen Teilfunk-
tionen zu ber�cksichtigen:
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- Wahrnehmung (z. B. Gesichtsfeld, Neglect, mentale
Rotation)

- Aufmerksamkeit (z. B. selektive, geteilte Aufmerksam-
keit)

- Lernen und Ged�chtnis (z. B. verbale Lernf�higkeit,
verzçgerter Abruf)

- Exekutivfunktionen (z. B. Planungsf�higkeit, Ideen-
produktion)

- Intelligenz (z. B. abstrakt-logisches Denken)
- Sprache und Sprechen (z. B. Sprachverst�ndnis, Stim-

me)
- emotionales Erleben und Verhalten (z.B. Angst, Ag-

gression)
- Persçnlichkeit (z. B. Flexibilit�t, Offenheit)
- psychische Reaktionen auf das verursachende Ereignis

(z. B. posttraumatische Belastungsstçrung).

F�r die Auswahl von Testverfahren zu den verschiedenen
neuropsychologischen Funktionen wird auf die entspre-
chende Fachliteratur verwiesen. Eine ausf�hrlichere Dar-
stellung dazu an dieser Stelle w�rde den Rahmen einer
Leitlinie sprengen. Welche neuropsychologischen Funkti-
onsbereiche und Teilfunktionen im Rahmen der spezifi-
schen Begutachtung untersucht werden, ist von der Art der
Fragestellung (z. B. Untersuchung des emotionalen Erle-
bens und Verhaltens nur dann, wenn es f�r die Fragestel-
lung relevant ist) und dem jeweiligen Beeintr�chtigungs-
muster (z. B. Untersuchung von visuellen Wahrnehmungs-
funktionen nur bei Hinweisen auf eine Beeintr�chtigung in
diesem Bereich) abh�ngig.

Die im Einzelfall zu treffende Auswahl neuropsycho-
logischer Testverfahren in den jeweiligen Funktionsberei-
chen liegt im Ermessen des neuropsychologischen Gut-
achters. Auflistungen von Testverfahren in den einzelnen
Funktionsbereichen finden sich in Fachb�chern zur neu-
ropsychologischen Begutachtung wie z.B. Hartje (2004)
und Wilhelm & Roschmann (2007) und in Materialien von
GNP Arbeitskreisen (z. B. GNP-Arbeitskreis Aufmerk-
samkeit und Ged�chtnis, 2002a, 2002b). Einen Spezialfall
stellt die Begutachtung der Fahreignung dar. In den meis-
ten Bundesl�ndern ist per Erlass durch die zust�ndige
Aufsichtbehçrde geregelt, welche psychodiagnostischen
Verfahren anerkannt werden. Eine �bersicht findet sich
bei Schubert, Schneider, Eisenmenger & Stephan (2005,
S. 55).

Allgemeine Kriterien f�r die Auswahl neuropsycholo-
gischer Testverfahren sind:

- Beachtung von G�tekriterien der Tests (z. B. Reliabi-
lit�t, Validit�t)

- Ber�cksichtigung der jeweiligen Probandenmerkmale
(z. B. Alter, Geschlecht, Bildungsniveau, sprachlicher
und kultureller Hintergrund) insbesondere in Hinblick
auf die Verf�gbarkeit von Normen

- Vermeidung von Decken- und Bodeneffekten
- Ber�cksichtigung von Vorerfahrungen des Probanden

mit spezifischen Testverfahren

- Ber�cksichtigung der bei dem Probanden vorliegenden
Beeintr�chtigungen und Behinderungen (z. B. vermin-
derte Seh- und Hçrf�higkeit, Sprachstçrungen, Pares-
en) hinsichtlich Testdurchf�hrung und -interpretation

- Vermeidung von unnçtig belastenden und �berfor-
dernden Verfahren

- Vermeidung von Verfahren und Normierungen, die
nicht publiziert und damit auch f�r den Fachmann (z. B.
�ber Testzentrale) nicht zug�nglich sind.

Wenn der Verdacht auf ein suboptimales Leistungsverhal-
ten besteht, sollte dies anhand nachvollziehbarer Kriterien
konkretisiert werden. Zur Untermauerung besteht hier
auch die Mçglichkeit, so genannte Beschwerdenvalidie-
rungstests einzusetzen, die zwar kompliziert erscheinen,
aber auch von kognitiv stark beeintr�chtigten Personen
relativ gut zu lçsen sind. Zur Diagnostik bei Simulations-
verdacht wird auf Merten (2002), Blaskewitz & Merten
(2007) und Boone (2007) verwiesen.

Falls sich aus der Exploration Hinweise auf das Vor-
liegen einer unfallbedingten posttraumatischen Belas-
tungsstçrung ergeben, sollte eine hierauf bezogene spezi-
fische Diagnostik nach Kriterien des ICD-10 (Dilling,
Mombour & Schmidt, 2004) oder DSM-IV-TR (Saß,
Wittchen, Zaudig & Houben, 2003) oder mit Hilfe spezi-
eller Fragebogenverfahren durchgef�hrt werden.

Abfassen des schriftlichen Gutachtens

Bei der Formulierung des schriftlichen Gutachtens sind
folgende allgemeine Gesichtspunkte zu beachten:

- klare und f�r den Auftraggeber (z. B. Gericht, Versi-
cherung) verst�ndliche Sprache

- konkrete und anschauliche Schilderungen und auch f�r
den psychologischen Laien nachvollziehbare Schluss-
folgerungen

- pr�zise Angaben zu Testdurchf�hrung und -interpreta-
tion, so dass diese auch f�r einen sachkundigen Leser
(z. B. Zweitgutachter) �berpr�fbar und replizierbar sind

- Auff�hrung aller Informationsquellen mit exakter
Quellenangabe

- genaue Angaben zu den verwendeten Tests (insbeson-
dere Testversion und Vorgabebedingung, Testergebnis-
se als standardisierte Werte, z.B. PR oder SW, exakte
Benennung der verwendeten Normen)

- Trennung zwischen Untersuchungsbefunden und deren
Beurteilung

- gut gegliederte und �bersichtliche Darstellung des
Textes.

Ein neuropsychologisches Gutachten hat in der Regel fol-
genden Aufbau:
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- Gutachtenkopf (insbesondere mit Institution und
Namen des Gutachters, Ort und Datum, Adresse und
Aktenzeichen des Auftraggebers, Name und Adresse
des Probanden)

- Einleitung (Angaben zum Auftraggeber und zur Art des
Gutachtens)

- Fragestellung (genaue Wiedergabe der Fragen des
Auftraggebers)

- verwendete Informationsquellen (insbesondere Anga-
ben zur neuropsychologischen Untersuchung und zu
den verwendeten Untersuchungsmethoden)

- Aktenlage (Beschr�nkung auf Informationen, die f�r
das neuropsychologische Gutachten relevant sind)

- Untersuchungsbefunde (Darstellung der Befunde aus
Exploration und Anamnese, Verhaltensbeobachtung
und den einzelnen neuropsychologischen Testverfah-
ren; Trennung zwischen Rohwerten, Normwerten und
deskriptiven Zusammenfassungen)

- Diskussion der Befunde und Beurteilung. Wichtige
Aspekte sind: kurze Wiedergabe der Vorgeschichte und
der Fragestellung, Zusammenfassung relevanter Er-
gebnisse aus Exploration, Anamnese und Verhaltens-
beobachtung, Sch�tzung des pr�morbiden Funktions-
niveaus des Probanden, zusammenfassende Darstellung
der Testbefunde und Beschreibung der neuropsycholo-
gischen Defizite als Abweichung von der Norm und ggf.
Abweichungen vom gesch�tzten pr�morbiden Funkti-
onsniveau, Ber�cksichtigung mçglicher Einflussfakto-
ren wie z.B. Medikation, Bezugnahme zur medizini-
schen Diagnose, Bezugnahme zur Art und Lokalisation
der zerebralen Sch�digung (�tiologische Zusammen-
h�nge), gegebenenfalls Bezugnahme auf neuropsycho-
logische Vorbefunde und Vorgutachten, Beurteilung
des kausalen Zusammenhangs, zusammenfassende Be-
urteilung der neuropsychologischen Funktionsbereiche
im Sinne eines positiven oder negativen Leistungsbildes
und Bewertung der Bedeutung der festgestellten Be-
eintr�chtigungen f�r die Aktivit�ten und die Partizipa-
tion des Probanden gem�ß ICF.

- Gegebenenfalls kritische Diskussion der Vorgutachten.
- Beantwortung der Fragestellung (Beantwortung der

einzelnen Fragestellungen des neuropsychologischen
Gutachtens, Sch�tzung der relevanten rechtlichen Be-
zugsgrçßen wie MdE, GdB etc. auf dem neuropsycho-
logischen Fachgebiet). Der Gutachter sollte sich hierbei
nach der Abw�gung des F�r und Wider in der Diskus-
sion auf ein eindeutiges Ergebnis festlegen.

- Unterschrift des neuropsychologischen Gutachters.

Der Umfang der Datenerhebung und die Art der schrift-
lichen Darstellung sind abh�ngig von der spezifischen
Fragestellung des Auftraggebers. Wird zum Beispiel nur
nach Abweichungen der Leistungen von den Werten der
Normpopulation gefragt, ist die Herausarbeitung und
Darstellung des pr�morbiden Funktionsniveaus des Pro-
banden f�r die Urteilsbildung nicht von Bedeutung. Hin-
weise f�r die Einsch�tzung der rechtlichen Bezugsgrçßen

nach Hirnsch�digungen finden sich zu einzelnen Auftrag-
gebern in so genannten “Anhaltspunkten” (z. B. Bundes-
ministerium f�r Arbeit und Soziales, 2008) und in verglei-
chenden Bewertungstabellen, wie z.B. von Rauschelbach,
Jochheim & Widder (2000) und Mehrhoff, Meindl & Muhr
(2005). Die Sch�tzung der rechtlichen Bezugsgrçßen liegt
im Ermessen des Gutachters, sollte sich aber auf die An-
haltspunkte und Bewertungstabellen beziehen und im
Einzelfall gut begr�ndbar sein. Da zwischen der Ebene der
neuropsychologischen Funktionsdefizite und den rechtli-
chen Bezugsgrçßen eine große inhaltliche Diskrepanz be-
steht, kommt dem Erfahrungswissen des neuropsycholo-
gischen Gutachters eine besondere Bedeutung zu.

7. Liquidation

Die Regeln der Honorierung richten sich nach den ein-
zelnen Auftraggebern. F�r gerichtliche Gutachten gilt z.B.
das Justizverg�tungs- und -entsch�digungsgesetz [JVEG].
Eine genaue Darstellung zum Stand der Liquidation neu-
ropsychologischer Gutachten mit Beispielen von Hono-
rarrechnungen geben z.B. Neumann-Zielke et al. (2005).

8. Interdisziplinarität

Auftraggeber eines Gutachtens wollen mittels einer Be-
gutachtung in die Lage versetzt werden, eine Entscheidung
nach gesetzlichen und gegebenenfalls vertraglichen Vor-
aussetzungen �ber die Gew�hrung von Entsch�digungen,
Renten oder Pensionen treffen zu kçnnen. Steht eine sol-
che Entscheidung in Folge einer Erkrankung oder Verlet-
zung des Gehirns an, sind f�r den Auftraggeber nicht nur
Fragen nach der medizinischen Diagnose wichtig, in aller
Regel sind Fragen nach den Folgen der Erkrankung im
Hinblick auf Beruf und allgemeiner Lebensf�hrung ebenso
bedeutsam. Die dadurch bedingte hohe Komplexit�t der
Fragestellung macht per se die Aussagen auf mehreren
wissenschaftlichen Teildisziplinen erforderlich.

Welche wissenschaftlichen Teildisziplinen zu einer
Aussage gefragt werden, entscheidet letztendlich der Auf-
traggeber. Es sollte jedoch der Grundsatz eingehalten
werden, dass f�r jede erforderliche Teildisziplin auch ein
ausgewiesener Sachverst�ndiger gefragt wird. Dieser sollte
sich auf Aussagen, die sein Sachgebiet umfassen, be-
schr�nken. Teildisziplinen, die nach Erkrankungen und
Verletzungen des Gehirns im Gutachtenprozess gefragt
sind, sind neben der Neurologie, der Neurochirurgie, der
Psychiatrie und der Neuropsychologie oftmals die Ar-
beitsmedizin und die Unfallchirurgie. Die Aussagen von
Vertretern der Teildisziplinen m�ssen sich auf das gleiche
urs�chliche Ereignis und die damit verbundenen Diagno-
sen beziehen. Nur so kann der alle Befunde zusammen-
fassende berichterstattende Gutachter zu einer umfassen-
den Beurteilung kommen.

F�r den neuropsychologischen Gutachter bedeutet
dies, dass er seine Aussagen �ber Funktionseinbußen in

80 A. L. Neumann-Zielke et al. : Leitlinie „Neuropsychologische Begutachtung“

Z. Neuropsychol. 20 (1) � 2009 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern

http://www.hanshuber.com/
http://www.hanshuber.com/


Bezug zu den medizinischen Diagnosen setzen muss. Der
Neuropsychologe hat die Aussagen, die �ber seine Teil-
disziplin hinausgehen, z.B. die Feststellung der Lokalisa-
tionen krankhafter Prozesse, anderen Disziplinen, z.B.
dem Neurologen zu �berlassen. Umgekehrt sind von den
anderen Disziplinen die mittels neuropsychologischer
Methoden fundierten Aussagen des Neuropsychologen zu
akzeptieren. Die Zusammenarbeit der verschiedenen wis-
senschaftlichen Teildisziplinen und die gegenseitige Ak-
zeptanz sind gerade im Prozess der Begutachtung einer
Person nach einer Erkrankung oder Verletzung des Ge-
hirns eine unabdingbare Voraussetzung f�r die sachge-
rechte und damit gerechte Beurteilung.

9. Checkliste zur Beurteilung
neuropsychologischer Gutachten

Vor der Annahme des Gutachtenauftrags

- Auftraggeber w�nscht neuropsychologisches Gutach-
ten

- Fragestellung ausreichend spezifiziert und beantwort-
bar

- Schnittstellen zu Nachbardisziplinen gekl�rt
- Der Gutachter selbst ist geeignet:

o Qualifikation und Kompetenz ist gew�hrleistet
o Unparteilichkeit und Unabh�ngigkeit ist gegeben
o Eigenverantwortlichkeit kann sichergestellt werden
o Aspekte potenzieller Haftungsanspr�che wurden

bedacht
o Liquidationsbedingungen gekl�rt

Vorbereitung der Begutachtung

- Aktenauszug: Sichtung relevanter Vorbefunde
- Planung des Untersuchungszeitpunktes unter der Be-

r�cksichtigung der Fristen des Auftraggebers
- schriftliche Einladung des Probanden
- Hypothesenbildung zur Zusammenstellung notwendi-

ger Untersuchungsverfahren
- vorl�ufige Planung der Untersuchung

Untersuchung und Auswertung ( je nach
Fragestellung und Rahmenbedingungen)

- fachgerechte Durchf�hrung wissenschaftlich aner-
kannter neuropsychologischer Untersuchungsverfah-
ren einschließlich nachvollziehbarer Dokumentation
o (Fremd-) Anamnese
o Exploration, Verhaltensbeobachtung
o Untersuchungen zu den relevanten psychischen

Teilfunktionen

o Ausschluss oder Kontrolle von Testwiederholungs-
effekten

o ad�quate Interaktion mit dem Probanden

- Auswertung mit normativer Einordnung der Rohwert-
ergebnisse
o Alters- und Geschlechtsnormen
o Normen spezifischer Berufs- oder Bildungsgruppen

- Anpassung der geplanten Untersuchung an die sich
w�hrend der Befunderhebung evtl. �ndernden Hypo-
thesen oder die �berpr�fung eines aufkommenden
Aggravations- wie auch Simulationsverdachts

Interpretation ( je nach Fragestellung und
Rahmenbedingungen)

- Erçrterung von Vorbefunden und Vorgutachten
- Diskussion und Beurteilung der Befunde auf dem Hin-

tergrund eines ganzheitlichen Verst�ndnisses psychi-
scher Funktionen:
o Bildung und Beruf
o Besondere Kompetenzen und Ressourcen aus

Hobby und Freizeit
o Soziales Umfeld

- Einsch�tzung des Sch�digungsgrades und dessen Aus-
wirkungen aus neuropsychologischer Sicht

- Beantwortung der Fragen des Auftraggebers unter
W�rdigung der unterschiedlichen Theorien, die mit fi-
nalen und kausalen (Relevanz-, Ad�quanz- und �qui-
valenztheorie) Begutachtungen verbunden sind

Abfassung des schriftlichen Gutachtens

- Anforderungen zu Schweigepflicht und Datenschutz
beachtet

- f�r einen neuropsychologischen Laien verst�ndlicher
Sprachstil

- klar gegliederter Aufbau, der eine formale und inhalt-
liche Vollst�ndigkeit darstellt (Briefkopf, Aktenzeichen
etc.)

- Beschreibung der eingesetzten Untersuchungsverfah-
ren, so dass die Testdurchf�hrung und -interpretation
�berpr�fbar und replizierbar ist

- Trennung zwischen Untersuchungsbefunden und deren
Beurteilung

- Gegebenenfalls kritische Diskussion der Vorbefunde
- konkrete und anschauliche Schilderungen mit nach-

vollziehbaren Schlussfolgerungen
- wissenschaftlich �bliche Angaben genutzter Quellen
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